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1. Zusammenfassung  

Die Marktgemeinde Markt Indersdorf plant die 2. Änderung und Erweiterung des Bebau-
ungsplanes Nr. 33 mit der Bezeichnung „Birkenstraße“ im Ortsteil Niederroth. Die Art der 
baulichen Nutzung wird nach § 4 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) als Allgemeines 
Wohngebiet festgesetzt.   
 
Das Planungsgrundstück liegt im schalltechnischen Einwirkungsbereich der Bundesbahn-
strecke Dachau - Altomünster, der Staatsstraße St 2050 und einer unmittelbar nördlich 
gelegenen gewerblicher Nutzung, weshalb deren Lärmimmissionen unter Berücksichti-
gung der topografischen Gegebenheiten zu ermitteln, zu quantifizieren und zu bewerten 
sind.  
 
Für die Bewertungen des Bebauungsplanes wurde bereits im Jahre 2021 eine entspre-
chende schalltechnische Untersuchung durch unser Büro durchgeführt (Bearbeitungs-
grundlage /10/). Aufgrund der aktuellen Planänderung, muss die schalltechnische Unter-
suchung aus 2021 entsprechend angepasst werden. Die Anpassung erfolgt mit der vor-
liegenden Untersuchung, welche die Untersuchung aus 2021 vollständig ersetzt. Inner-
halb der 3 ausgewiesenen Bauparzellen, könne insgesamt 8 Häuser entstehen. Es können 
Einzelhäuser, Doppelhäuser sowie eine Hausgruppe (Reihenhäuser) mit maximal zwei 
Vollgeschossen zugelassen werden.  
 
Für unser Ingenieurbüro, Messstelle nach § 29b BImSchG, besteht die Aufgabe, die 
schallschutztechnische Verträglichkeit der gesamten Planung nach den einschlägigen 
rechtlichen und technischen Regelwerken zu ermitteln und hinsichtlich der maßgeblichen 
Immissionsorte bzw. der Gesamtgebiete zu bewerten. Einschlägig in der Bauleitplanung 
ist die DIN 18005-1 /2/. Alle weiteren Richtlinien und Normen zur Berechnung der rele-
vanten Geräusche, werden in den entsprechenden Kapiteln aufgeführt. 
 
Die Untersuchung kommt zu folgendem Ergebnis: 

1.1. Verkehrslärm Schiene  

Für Allgemeine Wohngebiete (WA) wurde im Beiblatt 1 der DIN 18005-1 ein Orientie-
rungswert (ORW) von 55/45 dB(A) Tag/Nacht aus Verkehrslärm festgelegt.  
 
• Die Orientierungswerte werden an den geplanten Gebäuden zur Tagzeit um mindes-

tens 18 dB(A) und zur Nachtzeit um mindestens 12 dB(A) unterschritten.  
 
Die Ausgangsdaten sind Kapitel 5.3 beschrieben. Die Ergebnisse der Berechnung sind in 
der Anlage 1 hinterlegt. 
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1.2. Verkehrslärm Straße  

• Die Orientierungswerte werden an den geplanten Gebäuden zur Tagzeit um mindes-
tens 7 dB(A) und zur Nachtzeit um mindestens 4 dB(A) unterschritten.  

 
Die Ausgangsdaten sind Kapitel 5.4 beschrieben. Die Ergebnisse der Berechnung sind in 
der Anlage 2 hinterlegt. 
 

1.3. Verkehrslärm Summe aus Straße und Schiene  

• Die Orientierungswerte werden an den geplanten Gebäuden zur Tagzeit um mindes-
tens 7 dB(A) und zur Nachtzeit um mindestens 3 dB(A) unterschritten.  

 
Die Ausgangsdaten sind 5.3 und Kapitel 5.4 beschrieben. Die Ergebnisse der Berechnung 
sind in der Anlage 3 hinterlegt. 
 

1.4. Gewebelärm   

Für Allgemeine Wohngebiete (WA) wurde im Beiblatt 1 der DIN 18005-1 ein Orientie-
rungswert (ORW) von 55/40 dB(A) Tag/Nacht aus Gewerbelärm festgelegt. Diese ent-
sprechen auch der Immissionsrichtwerten der TA Lärm /5/. 
 
Die Berechnungen haben gezeigt, dass durch die nach Kapitel 5.5 aufgeführten gewerb-
lichen Nutzungen, die innerhalb der benachbarten Halle des Herrn Kiening im Unterge-
schoss stattfinden, der höchste Beurteilungspegel an dem benachbarten Bestandsge-
bäude mit 50,6 dB(A) erzielt wird. Der Immissionsrichtwert wird somit dort noch um 
4,4 dB(A) unterschritten. Selbst bei einer Verdoppelung aller Ansätze kann der Immissi-
onsrichtwert zur Tageszeit von 55 dB(A) am benachbarten Bestandsgebäude noch ein-
gehalten werden. Eine Nachtnutzung ist durch die Nutzungseinheiten nicht gegeben.  
 
An den Planungsgebäuden 1 bis 8 wird ein maximaler Beurteilungspegel von 35,3 dB(A) 
am Haus 1, auf der Nordseite im EG erreicht. Der Immissionsrichtwert wird somit dort 
noch um 19,7 dB(A) unterschritten. An allen Immissionsorten wird der Immissionsricht-
wert um über 10 dB(A) unterschritten, so dass diese Immissionsorte nicht im Einwirkbe-
reich der Anlage im Sinne der Ziffer 2.2 nach TA Lärm /5/ liegen. Selbst bei einer Ver-
doppelung aller Ansätze kann der Immissionsrichtwert zur Tageszeit von 55 dB(A) am 
benachbarten Bestandsgebäude noch eingehalten werden.  
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Hinweis: 
Im Obergeschoss der Halle ist aktuell noch keine Nutzung vorgesehen. Im Zuge einer 
dortigen Nutzung ist das entsprechende Vorhaben schalltechnisch zu untersuchen. Im 
Rahmen der Untersuchung ist der Nachweis zu führen, dass durch die beabsichtigte Nut-
zung sich keinerlei Konfliktsituationen mit den Bestandsgebäuden sowie mit den derzeit 
beabsichtigten Wohngebäuden ergibt. 
 
Verkehrslärm auf öffentlichen Straßen 
Das durch die Nutzungen auf den öffentlichen Straßen bedingte Fahrzeugaufkommen 
erfüllt mit Sicherheit nicht die kumulativen Kriterien der Ziffer 7.4 der TA Lärm /5/. Eine 
detaillierte Betrachtung wurde daher nicht vorgenommen. 
 
Spitzenpegelkriterium 
Unzulässige Spitzenpegel sind an den bestehenden Wohngebäuden nicht gegeben. 
 

Zusammenfassend lässt sich somit die Aussage treffen, dass auf Basis der vor-
liegenden Planungsgrundlagen und schalltechnischen Ansätze keine Festset-
zungen zum Lärmschutz getroffen werden müssen. 

 

In die Begründung kann folgender Textvorschlag aufgenommen werden: 
 
Für die 2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Birkenstraße“ wurde 
die schalltechnische Untersuchung mit der Auftragsnummer 7869.1/2022-RK der Ingeni-
eurbüro Kottermair GmbH, Altomünster vom 09.02.2022 angefertigt, um die Lärmimmis-
sionen durch Straße, Schiene und Gewerbe an den geplanten Wohngebäuden innerhalb 
des Planungsbereiches quantifizieren und beurteilen zu können, ob die Anforderungen 
des § 50 BImSchG für die benachbarte schützenswerte Bebauung hinsichtlich des Schall-
schutzes erfüllt sind. Zur Beurteilung können die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur 
DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“, Teil 1 sowie die Immissionsrichtwerte der 
TA Lärm herangezogen werden. Die Definition der schützenswerten Bebauung richtet 
sich nach der Konkretisierung im Beiblatt 1 zur DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“. 
Die schalltechnischen Berechnungen ergaben, dass an allen berücksichtigten Immissions-
orten keinerlei Konflikte durch den Verkehrslärm (Straße und Schiene) sowie durch die 
gewerbliche Nutzung gegeben sind. Die Orientierungswerte werden durch den Verkehrs-
lärm der Staatsstraße St 2050 (Münchner Straße) in Summe mit der S-Bahnlinie Dachau 
- Altomünster an den geplanten Gebäuden zur Tagzeit um mindestens 7 dB(A) und zur 
Nachtzeit um mindestens 3 dB(A) unterschritten.  
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Durch die gewerblichen Nutzungen innerhalb der benachbarten Halle des Herrn Kiening, 
mit Betrieb einer Lagernutzung und einer Käserei, wird zur maßgeblichen Tageszeit der 
Immissionsrichtwert der TA Lärm von 55 dB(A) noch mindestens 19,7 dB(A) unterschrit-
ten. Eine Nachtnutzung ist durch die Nutzungseinheiten nicht gegeben.  
 
Altomünster, 09.02.2022 
Ingenieurbüro Kottermair GmbH  
 
 
____________________________ ____________________ 
Andreas Kottermair 
Stv. Fachlich Verantwortlicher 

Roman Knoll  
Fachkundiger Mitarbeiter 
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2. Ausgangssituation 

Die Marktgemeinde Markt Indersdorf plant die 2. Änderung und Erweiterung des Bebau-
ungsplanes Nr. 33 mit der Bezeichnung „Birkenstraße“ im Ortsteil Niederroth. Die Art der 
baulichen Nutzung wird nach § 4 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) als Allgemeines 
Wohngebiet festgesetzt. 
 
Für unser Ingenieurbüro, Messstelle nach § 29b BImSchG, besteht die Aufgabe, die 
schallschutztechnische Verträglichkeit der gesamten Planung nach den einschlägigen 
rechtlichen und technischen Regelwerken zu ermitteln und hinsichtlich der maßgeblichen 
Immissionsorte bzw. der Gesamtgebiete zu bewerten. Einschlägig in der Bauleitplanung 
ist die DIN 18005-1 /2/. Alle weiteren Richtlinien und Normen zur Berechnung der rele-
vanten Geräusche, werden in den entsprechenden Kapiteln aufgeführt. Die Ausgangsda-
ten zu den entsprechenden Emittenten, Straße, Schiene und Gewerbe, sind in den Kapi-
teln 5.3 bis 5.5 beschrieben.  
 

2.1. Örtliche Gegebenheiten 

Das Plangebiet liegt am südlichen Ende des Ortsteil Niederroth. Östliche befinden sich 
bereits Wohnbebauungen und im Norden ist direkt angrenzend ein gewerbliches Gebäude 
im Bestand (ehemalige landwirtschaftliche Nutzung – Bachstraße 113). Östlich zum Pla-
nungsgebiet liegt zudem die Straße St 2050 (Münchner Straße) sowie die S-Bahnlinie 
„Dachau – Altomünster“.  
 

Grafik 1: Übersichtdarstellung zur Lage des Gebietes nach /12/  
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Grafik 2: Luftbilddarstellung zur Lage des Gebietes nach /12/  

 
 

Grafik 3: Auszug zur Planung zur 2. Änderung und Erweiterung des B-Plan Nr. 33 /24/ 

 

Planungsbereich  
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B-Plan Nr. 33 nach /23/ B-Plan Nr. 33, 1. Änderung nach /23/ 

  

 

Grafik 4: Auszug Flächennutzungsplan nach/22/  

 
 
Das Gelände wird innerhalb des EDV-Programms /13/, unter Berücksichtigung der Hö-

hendaten aus der Grundlage /11/ und 
den Planungshöhen aus /24/ digital 
nachgebildet. Das digitale Geländemo-
dell (DGM) zur Grundlage für die Be-
rechnungen zum Verkehrslärm und Ge-
werbelärm ist aus der nebenstehenden 
Grafik ersichtlich, wobei noch die Pla-
nungsgebäude, sowie die Straße und 
die Schiene eingefügt sind. Für die Pla-
nungsgebäude sind folgende FOK-Hö-
hen nach der Planunterlage /24/ ange-
geben: Haus 1 mit 487,4 Meter NN,  
Haus 2 mit 487,9 Meter NN, Haus 3 mit 

488,4 Meter NN, Haus 4 mit 488,9 Meter NN, Haus 5 mit 489,7 Meter NN, Haus 6 mit 
489,2 Meter NN, Haus 7 mit 488,1 Meter NN und Haus 8 mit 487,7 Meter NN. 
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2.2. Immissionsorte 

Die Darstellung der Beurteilungspegel erfolgt mittels Gebäudelärmkarten (GLK), bzw. mit-
tels Pegeltabellen in den einzelnen Anlagen. Die GLK ist eine automatisierte Einzelpunkt-
berechnung, bei der die Lage der Immissionsorte aus den in der Geodatenbank zum 
Rechnen des EDV-Programms /13/ gekennzeichneten Fassaden und den Einstellungen 
im Rechenkern gewonnen wird.  
 
Die Immissionsorthöhe zum Verkehrslärm wird bei Gebäuden in SoundPLAN /13/ für das 
Erdgeschoss auf Geländehöhe +2,8 m (0,2 m über Fensteroberkante), jedes weitere 
Stockwerk +2,8 m festgelegt.  
 

Nach Kapitel A.1.3 der TA Lärm gilt Folgendes:  

 
 

Hinweis: 
Die Immissionsorthöhen zum Verkehrslärm werden hier für die Gewerbebetrachtung bei-
behalten. 

 

2.3. Bilddokumentation zur Ortseinsicht am Ortsteil Niederroth 

 

 

Bild 1: Planungsgebiet  Bild 2: Ansicht zur benachbarten Halle, Unter-
geschoss mit den gewerblichen Nutzungen 
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Bild 3: Wohnhaus Flur: 120 Hausnummer 111a,
Immissionsort Bestandsgebäude  

 Bild 4: Türe zur Käserei im Bestand  

 
 

2.4. Betriebliche Gegebenheiten 

Die betrieblichen, bzw. die lärmtechnisch relevanten Gegebenheiten der einzelnen Be-
triebe/Nutzungen innerhalb des Gebäudes wurden im Rahmen der Ortseinsicht am 
28.04.2021 zu /10/ mit Herrn Kiening besprochen und entsprechend eingearbeitet. Die 
Ansätze sind im Kapitel 5.5 detailliert aufgeführt. Änderungen zu den Ausgangsdaten zu 
/10/ sind diesbezüglich keine zu berücksichtigen.   
 
 

3. Quellen- und Grundlagenverzeichnis 

/1/ Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 
17.05.2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Art. 2(1), G. v. 09.12.2020 
(BGBl. I S. 2873) 

/2/ Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 
BauNVO), Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 
November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. 
Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist 

/3/ DIN-Richtlinie 18005-1, „Schallschutz im Städtebau“, Teil 1 Berechnungsverfahren, 
Beuth Verlag, Berlin, vom Juli 2002, mit Beiblatt 1 „Schalltechnische Orientierungs-
werte für die städtebauliche Planung“, vom Mai 1987 

/4/ Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 
1036), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 04. November 2020 (BGBl. I S. 2334) 
geändert worden ist, mit Anlage 2 „Berechnung des Beurteilungspegels für Schie-
nenwege“ [Im Folgenden „Schall 03:2012“] 
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/5/ Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm), vom 26. August 1998 
(GMBl Nr. 26/1998 S. 503) zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 
1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) in Kraft getreten am 9. Juni 2017 [mit Schreiben 

des BUM zur Korrektur Buchstaben Nr. 6.5 Satz 1 die Angabe "Buchstaben d bis f" durch die Angabe 
"Buchstaben e bis g" ersetzt werden müssen. In Nr. 7.4 die Angabe "Buchstaben c bis f" durch die 
Angabe "Buchstaben c bis g"] 

/6/ Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz 
(StMUV) vom 24.08.2016, Zeichen 72a-U8718.5-2016/1-1 „TA Lärm; Vollzug des 
Bebauungs- und Immissionsschutzrecht, maßgebliche Immissionsorte“ 

/7/ OVG Münster, Az: 2 B 1095/12, vom 16.11.2012 

/8/ Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS-90, Stand: April 1990 

/9/ DIN ISO 9613-2, Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2:  
Allgemeines Berechnungsverfahren vom Oktober 1999 

/10/ Schalltechnische Untersuchung Nr. 7461.1/2021-RK vom 30.04.2021 zur 2. Ände-
rung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 33 mit der Bezeichnung „Birken-
straße“ im Ortsteil Niederroth der Marktgemeinde Markt Indersdorf, Landkreis 
Dachau (Planung 04.2021) 

/11/ Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, München,  
Digitales Geländemodell und Digitale Flurkarte - Online-Bestellung 04.2021 zu  

/12/ Bayerisches Landesvermessungsamt: Bayernatlas, Internet, Stand: 02.2022 

/13/ SoundPLAN-Manager, Version 8.2, Braunstein + Berndt GmbH,  
71522 Backnang - Berechnungssoftware mit Systembibliothek 

/14/ Ausgangsdaten der Deutsche Bahn AG, zur S-Bahnstrecke Dachau – Altomünster, 
Prognose 2030 [Mengengerüst Schall 03:2012]  

/15/ Verkehrsmengenzahlen des Bayerischen Straßeninformationssystem BAYSIS, 
[DTV 2015 für St 2050] 

/16/ DIN 4109/11.89 „Schallschutz im Hochbau“ mit Änderung A1 vom Januar 2001 und 
Beiblatt 1 vom November 1989 [zurückgezogen, Beiblatt 1 in Bayern für  
Massivbau noch gültig] 

/17/ DIN 4109-1:2018-01 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen, 
Stand: Januar 2018; in Bayern als Technische Baubestimmung am 01.04.2021 ein-
geführt 

/18/ DIN 4109-2:2018-01 „Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise 
der Erfüllung der Anforderungen“; in Bayern seit 01.04.2021 über weitere Maßga-
ben gem. Art. 81a Abs. 2 BayBO baurechtlich eingeführt  
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/19/ DIN EN 12354-4 „Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden aus 
den Bauteileigenschaften, Teil 4: Schallübertragung von Räumen ins Freie, Deut-
sche Fassung EN 12354-4:2000", April 2001 

/20/ VDI 3760, Berechnung um Messung der Schallausbreitung in Arbeitsräumen, vom 
Februar 1996  

/21/ VDI-Richtlinie 2719, “Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtun-
gen“, vom August 1987 

/22/ Flächennutzungsplan gemäß Homepage der Marktgemeinde Markt Indersdorf, 
04.2021 -zu /10/  

/23/ Bebauungsplan Nr. 33, Ursprungsfassung und 1. Erweiterung, übermittelt durch die 
Marktgemeinde Markt Indersdorf per E-Mail 27.04.2021 

/24/ Planzeichnung und Satzungsentwurf zur 2. Änderung und Erweiterung des Bebau-
ungsplanes Nr. 33, „Birkenstraße“, mit Entwurf Architekt + Stadtplaner Reimann, 
Stadelberger Straße 24a, 82256 Fürstenfeldbruck, Planungsstand 25.10.2021  

/25/ Ortseinsicht 29.04.2021 durch den Unterzeichner (Roman Knoll)  

/26/ Besprechung mit Herrn Martin Kiening im Rahmen der Ortseinsicht am 29.04.2021 
zu /10/ mit Angaben zu den Nutzungen und deren Nutzungszeiten – aktuell keine 
Änderungen zu treffen  

/27/ Genehmigungsbescheid, Zeichen 41/BV180199 vom 08.08.2018, LRA Dachau, Nut-
zungsänderung Teilbereich Maschinenhalle zu Käsereiferaum, Bauherr: Martin Kie-
ning, Bauort: Gemarkung Niederroth, Bachstraße 113, Flurnummer 121  

/28/ Markt Indersdorf, Schreiben zur 7. Sitzung des Bauausschusses, Top 16 zur Nut-
zungsänderung für die Erweiterung der Käserei auf Flurnummer 121 Teilfläche Gem. 
Niederroth vom 23.11.2020 

/29/ Studie des RW TÜV-Essen, „Technischer Bericht zur Untersuchung der LKW- und 
Ladegeräusche auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und 
Speditionen“ vom 16.05.1995 

/30/ „Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwa-
gen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und 
Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere von Ver-
brauchermärkten“, Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Wiesbaden, 
2005 

/31/ Genehmigte Planzeichnung vom 08.08.2018, zum Einbau einer Käserei, Planverfas-
ser Josef A. Kettel, Hammerschmiedweg 21, 85229 Glonn  

/32/ Planzeichnung zur aktuell geplanten Erweiterung der Käserei, Planverfasser Josef A. 
Kettel, Hammerschmiedweg 21, 85229 Glonn  
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4. Immissionsschutzrechtliche Vorgaben 

4.1. Allgemeine Anforderungen an den Schallschutz 

Die grundlegenden Anforderungen zur Berücksichtigung des Schallschutzes in der städ-
tebaulichen Planung ergeben sich aus der DIN 18005, Teil 1 in Verbindung mit deren 
Beiblatt 1 (s. /2/), welche mit Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des 
Inneren vom 03.08.1988 zur Anwendung empfohlen wurden. Die Lärmarten „Verkehr“ 
und „Gewerbe“ sind gemäß der geltenden Rechtslage getrennt voneinander zu untersu-
chen und zu beurteilen. 
 

4.2. Anforderungen an den Schallschutz nach DIN 18005 

Im Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 /2/ sind schalltechnische Orientierungswerte für die 
städtebauliche Planung angegeben. Ihre Einhaltung oder Unterschreitung, bereits am 
Rand der Bauflächen oder überbaubaren Grundstücken, ist wünschenswert, um die mit 
der Eigenart des betreffenden schutzwürdigen Gebietes verbundene Erwartung auf an-
gemessenen Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen. 
 

Tabelle 1: Orientierungswerte der DIN 18005 (Auszug) 

Gebietseinstufung 
Orientierungswert (OW) 

Tag Nacht 

Reine Wohngebiete (WR) 50 dB(A) 40 (35) dB(A) 

Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 dB(A) 45 (40) dB(A) 

Dorf-/Mischgebiet (MD/MI) 60 dB(A) 50 (45) dB(A) 

Kern-/Gewerbegebiet (MK/GE) 65 dB(A) 55 (50) dB(A) 
Der niedrigere Nachtwert () gilt für Industrie-, Gewerbe-, und Freizeitlärm.  
Der höhere Wert ist für Verkehrsgeräusche zu betrachten.  
 

Hinweis: Die DIN sieht keine Zuschläge für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit vor. 

Als Tagzeit gilt dabei der Zeitraum von 06.00 Uhr - 22.00 Uhr, als Nachtzeit der Zeitraum 
von 22.00 Uhr - 06.00 Uhr.  
 
Als wichtiges Indiz für das Vorliegen schädlicher Umwelteinwirkungen durch Verkehrslär-
mimmissionen werden in der Rechtsprechung im Rahmen der Bauleitplanung die Immis-
sionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV, /4/) herangezogen. 
Anzuwenden ist die Verkehrslärmschutzverordnung jedoch nicht, da sie nur für den Neu-
bau bzw. die wesentliche Änderung von Verkehrswegen relevant ist. 
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Tabelle 2: Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (Auszug) 

Gebietseinstufung 
Grenzwert 

Tag Nacht 

In reinen und allgemeinen Wohngebieten 

und Kleinsiedlungsgebieten 
59 dB(A) 49 dB(A) 

In Kerngebieten, Dorfgebieten, Mischge-

bieten und Urbanen Gebieten 
64 dB(A) 54 dB(A) 

In Gewerbegebieten (GE) 69 dB(A) 59 dB(A) 

Industriegebiet (GI) Keine Angabe Keine Angabe 

Analog zur DIN 18005 gilt als Tagzeit der Zeitraum von 06.00 Uhr - 22.00 Uhr, als Nacht-

zeit der Zeitraum von 22.00 Uhr - 06.00 Uhr. 

 

4.3. Gewerbelärm - Anforderungen an den Schallschutz nach TA Lärm 

Zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen durch Geräusche sowie der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch 
Geräusche wurde vom Gesetzgeber am 26.08.1998 die Sechste Allgemeine Verwaltungs-
vorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm – TA Lärm /5/, zuletzt geändert 2017) erlassen. Sie gilt - im Rahmen der Durchfüh-
rung von Einzelbauvorhaben - unter Würdigung der in Kapitel 1 der TA Lärm aufgeführten 
Ausnahmen - für Anlagen, die als genehmigungsbedürftige oder nicht genehmigungsbe-
dürftige Anlagen den Anforderungen des Zweiten Teils des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (BImSchG) unterliegen.  
 
In der TA Lärm, welche die gesetzliche Basis zur Beurteilung der Lärmimmissionen durch 
gewerbliche Nutzungen darstellt, sind folgende schalltechnische Immissionsrichtwerte für 
die Summe der Gewerbelärmimmissionen am jeweiligen Immissionsort angegeben: 
 

Tabelle 3: Immissionsrichtwert TA Lärm (Auszug) 

Gebietseinstufung 
Immissionsrichtwert 

Tag Nacht 

a in Industriegebieten 70 dB(A) 70 dB(A) 

b in Gewerbegebieten 65 dB(A) 50 dB(A) 

c in urbanen Gebieten 63 dB(A) 45 dB(A) 

d in Kern-/Dorf- und Mischgebieten 60 dB(A) 45 dB(A) 

e 
in allgemeinen Wohngebieten und 

Kleinsiedlungsgebieten 
55 dB(A) 40 dB(A) 

f in reinen Wohngebieten 50 dB(A) 35 dB(A) 

g 
in Kurgebieten, für Krankenhäuser 

und Pflegeanstalten 
45 dB(A) 35 dB(A) 
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Als Tagzeit gilt dabei der Zeitraum von 06.00 Uhr - 22.00 Uhr. An Werktagen ist in der 
Zeit von 06.00 Uhr - 07.00 Uhr, 20.00 Uhr - 22.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen für 
die Zeiten von 06.00 Uhr - 09.00 Uhr, 13.00 Uhr - 15.00 Uhr und von 20.00 Uhr -
22.00 Uhr ein Ruhezeitenzuschlag für die Gebiete e bis g zu berücksichtigen. Als Nachtzeit 
gilt der Zeitraum von 22.00 Uhr - 06.00 Uhr, wobei zur Beurteilung nachts diejenige volle 
Nachtstunde heranzuziehen ist, die den lautesten Beurteilungspegel verursacht (sog. 
„Lauteste Nachtstunde“).  
 
Die Nachtzeit kann bis zu einer Stunde hinausgeschoben oder vorverlegt werden, soweit 
dies wegen besonderer örtlicher oder betrieblicher Verhältnisse unter Berücksichtigung 
des Schutzes vor schädlichen Umwelteinwirkungen erforderlich ist. Eine achtstündige 
Nachtruhe der Nachbarschaft im Einwirkungsbereich der Anlage ist dabei sicherzustellen. 
Zuschläge für Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit werden entsprechend den Rechenvor-
schriften (TA Lärm usw.) automatisch vom Rechenprogramm /13/ vergeben. Einzelne 
kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die o. a. Richtwerte tagsüber um nicht mehr als 
30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.  
 
Bei seltenen Ereignissen nach Nummer 7.2 der TA Lärm betragen die Immissionsricht-
werte für den Beurteilungspegel für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden in Gebieten 
nach Nummer 6.1 Buchstaben b bis g tags 70 dB(A) nachts 55 dB(A). Einzelne kurzzeitige 
Geräuschspitzen dürfen diese Werte in Gebieten nach Nummer 6.1 der TA Lärm, Buch-
stabe b am Tag um nicht mehr als 25 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 15 dB(A) 
überschreiten. In Gebieten nach Nummer 6.1 der TA Lärm, Buchstaben c bis g am Tag 
um nicht mehr als 20 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 10 dB(A) überschreiten. 
 
Die maßgeblichen Immissionsorte liegen nach Abschnitt A.1.3 der TA Lärm bei bebauten 
Flächen 0,5 m vor dem geöffneten Fenster von schutzbedürftigen Räumen nach DIN 
4109/11.89; unbebauten oder bebauten Flächen, die keine Gebäude mit schützenswerten 
Räumen enthalten, am Rand der Fläche, auf der nach Bau- und Planungsrecht Gebäude 
mit schutzbedürftigen Räumen errichtet werden dürfen.  
 
Die vorgenannten Vorschriften sind nach übereinstimmender Auffassung in der Recht-
sprechung allerdings gesetzeskonform auszulegen. (Unbebaute) Punkte am Rand der 
Baugrenzen, die keine schutzbedürftigen Räume beinhalten, sind nicht in Blick zu neh-
men, um die Lärmbetroffenheit der Nachbarschaft realistisch abschätzen zu können.  
 
(OVG Münster, B. v. 16.11.2012- 2B 1095/12, zitiert nach juris, Rdnr. 66-68 /7/ und Schreiben des Bayerischen Staats-
ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) vom 24.08.2016 /6/). 

 

Hinweis: Zum 01.04.2021 wurde in Bayern die DIN 4109:2018-01 (s. /17/) bauaufsicht-
lich eingeführt. Eine Angleichung der TA Lärm (zuletzt geändert 2017) erfolgte bisher 
nicht, so dass dort noch die DIN 4109/11.89 maßgeblich ist.  
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4.3.1. TA Lärm - Rechenverfahren  

Unter Verwendung des EDV-Programms SoundPLAN 8.2 wird ein digitales Geländemodell 
für die Schallausbreitungsrechnung zur Bestimmung der Beurteilungspegel an den Im-
missionsorten nach den Rechenregeln der DIN ISO 9613-2 /9/ die im Zusammenhang mit 
der TA Lärm anzuwenden ist, erzeugt. Für die meteorologische Korrektur wurde von einer 
Gleichverteilung der Windrichtungen ausgegangen und der standortbezogene Korrek-
turfaktor für die Meteorologie mit C0 = 2 dB angesetzt. Für die Bodendämpfung wurde 
das Verfahren der DIN ISO 9613-2, Punkt 7.3.1 „Allgemeines Verfahren“ verwendet. 
 
 
Für Emittenten, für die nur Summenschallleistungspegel vorlagen, wurde das „Alternative 
Verfahren“ der DIN ISO 9613-2, Punkt 7.3.2 zur Berechnung der Bodendämpfung heran-
gezogen. 
 
Bei der Bildung der Beurteilungspegel sind entsprechend der Geräuschcharakteristik der 
jeweiligen Emittenten Zuschläge für die Ton- und/oder Informationshaltigkeit nach Num-
mern A 2.5.2 und A 2.5.3 TA Lärm berücksichtigt. Zuschläge für Zeiten mit erhöhter Emp-
findlichkeit werden entsprechend den Rechenvorschriften (hier: Nr. 6.5 der TA Lärm) au-
tomatisch vom Rechenprogramm vergeben. Zur Berücksichtigung der Einwirkzeiten der 
jeweiligen Quellen werden im EDV-Programm SoundPLAN jedem Emittenten so genannte 
„Tagesgänge“ zugeordnet. Hier wird die Einwirkzeit eines jeden Emittenten zu jeder 
Stunde des Tages in Sekunden, Minuten oder Einheiten pro Stunde bzw. prozentual an-
gegeben. Aus den Einwirkzeiten für die jeweilige Teilzeit errechnet sich dann die Zeitkor-
rektur nach ∆ LT = 10 * lg (TE/Ti) mit: 
 

TE = Einwirkzeit des Emittenten in der Teilzeit 
Ti = Dauer der Teilzeit (z.B. 2 Stunden in der Ruhezeit von 20.00 Uhr - 22.00 Uhr) 
 

Die einzelnen Beurteilungspegel der Teilzeiten werden anschließend für den jeweiligen 
Beurteilungszeitraum (Tag, Nacht) aufsummiert und bilden den Gesamtbeurteilungspe-
gel, welcher mit dem jeweiligen Immissionsrichtwert zu vergleichen ist. 
 

4.3.2. TA Lärm - Vor- und Zusatzbelastung  

Nach Kapitel 3.2.1 der TA Lärm gilt, dass die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende 
Zusatzbelastung als nicht relevant anzusehen ist, sofern am Immissionspunkt die durch 
die Anlage verursachten Beurteilungspegel die Immissionsrichtwerte (im Folgenden IRW) 
der TA Lärm an den maßgeblichen Immissionspunkten um mindestens 6 dB(A) unter-
schreiten. Eine Berücksichtigung der Vorbelastung ist dann nicht mehr erforderlich. Unter 
Vorbelastung werden dabei die Geräuschimmissionen aller Anlagen außer denen der zu 
beurteilenden Anlage verstanden.  
 
Eine Berücksichtigung der Vorbelastung ist nur erforderlich, wenn aufgrund konkreter 
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Anhaltspunkte absehbar ist, dass die zu beurteilende Anlage im Falle ihrer Inbetrieb-
nahme relevant zu einer Überschreitung der IRW beitragen wird und nach Kapitel 4.2, 
Absatz c der TA Lärm Abhilfemaßnahmen bei den Anderen zur Gesamtbelastung beitra-
genden Anlagen aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen offensichtlich nicht in Be-
tracht kommen.  
 

4.3.3. TA Lärm - Einwirkungsbereich nach Punkt 2.2 der TA Lärm  

Zum Einwirkungsbereich einer Anlage gehören nach Punkt 2.2 der TA Lärm /5/ alle die 
Flächen, in denen die Geräusche einer Anlage einen Beurteilungspegel verursachen, der 
um weniger als 10 dB(A) unter dem für diese Fläche maßgebenden Immissionsrichtwert 
der TA Lärm /5/ liegt. 
 

4.3.4. TA Lärm Vorhabenbezogener Verkehrslärm auf öffentlichen Straßen  

Nach Kapitel 7.4 der TA Lärm müssen in Gebieten nach Kapitel 6.1 (Buchstabe c-g) der 
TA Lärm „Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen“ im 
Umkreis von 500 m getrennt von den Anlagengeräuschen, die durch den Betrieb der 
Anlage entstehen, erfasst und beurteilt werden. Falls dieser Fahrverkehr den Beurtei-
lungspegel der Verkehrsgeräusche für  

- den Tag oder die Nacht rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhöht,  

- keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt und 

- die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV /4/ erstmals oder weitergehend über-
schritten werden,  

sollen die Verkehrsgeräusche durch organisatorische Maßnahmen soweit wie möglich ge-
mindert werden. Die genannten Bedingungen gelten kumulativ, d.h., nur wenn alle 3 
Bedingungen erfüllt sind, sind Maßnahmen organisatorischer Art zu ergreifen. In der Ver-
kehrslärmschutzverordnung /4/, welche zur Beurteilung der, der zu beurteilenden Anlage 
zuzurechnenden Verkehrslärmimmissionen heranzuziehen ist, sind Immissionsgrenz-
werte angegeben, die hier bereits in der Tabelle 2 aufgeführt wurden. Analog zur 
DIN 18005 gilt als Tagzeit der Zeitraum von 06.00 Uhr - 22.00 Uhr, als Nachtzeit der Zeit-
raum von 22.00 Uhr - 06.00 Uhr.  
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4.4. Anforderungen nach DIN EN 12354-4 und VDI 3760 

Für die Berechnung Schallabstrahlung durch Gebäude entsprechend VDI 3760:1996-02 

mit der Software „SoundPLAN“ kann ein Gebäude aus Flächenschallquellen für jede Fas-

sadenseite modelliert werden. Diese Flächenschallquellen werden an das Gebäude ge-

setzt, so dass auch die Abschirmung durch das Gebäude selbst entsprechend berücksich-

tigt wird.  

 

Ausgehend von den Schallleistungspegeln von Anlagen(-teilen) im Innern von Gebäuden, 

den Maßen der Außenhautelemente und von den zugehörigen Schallabsorptionskoeffi-

zienten αi kann unter Anwendung nachfolgender Beziehungen „Berechnung und Messung 

der Schallausbreitung in Arbeitsräumen“ auf den Halleninnenpegel Lp,in geschlossen wer-

den. 
 

Lp,in = LWA + 10 · log (4/A) [1] 

A = αi· Ai [2], mit: 

Lp,in: Innenraumpegel, 
LWA: Schallleistungspegel des/der im Raum vorhandenen Geräuschquelle(n), 
A: äquivalente Absorptionsfläche, 
Ai:  Teilfläche in m2, 

αi: Absorptionskoeffizient der Teilfläche Ai 

 

Aus dem Innenraumpegel lassen sich letztlich die Schallleistungspegel der in die Umge-

bung abstrahlenden Gebäude-Außenbauteile nach der DIN EN 12354-4, bestimmen, wo-

bei hier im Sinne des „Stand der Technik“ mit der neueren Erkenntnisquelle der DIN EN 

12354-4/2001-04 gerechnet und nicht mehr mit der noch in der TA Lärm/1998-08 auf-

geführten, seit 2006 jedoch zurückgezogenen VDI 2571/1976-08. Vom VDI selbst wird 

die Anwendung der DIN EN 12354-4/2001-04 empfohlen. 

 

Der Schallleistungspegel einer Flächenschallquelle errechnet sich dabei wie folgt: 

 

 

wobei: 
LWA: Schallleistungspegel in dB(A) 
Lp,in: Schalldruckpegel im Abstand von 1 bis 2 m von der Innenseite des Bauteils in dB(A) 
Cd: Diffusitätsterm für das Innenschallfeld am Bauteil in dB 
R’: Bau-Schalldämmmaß in dB  
S: Fläche des Bauteils in m2 
S0: Bezugsfläche in m2, S0 = 1 m2 
 

Für ein ideales diffuses Schallfeld und nicht absorbierende Bauteile und bei Berechnung 

mit Mittelwerten ist im Allgemeinen Cd = -5 dB anzusetzen. 
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4.5. Schallschutzmaßnahmen - Allgemein 

Durch Schallschutzmaßnahmen sollen möglichst deutliche Pegelminderungen an den Im-
missionsorten erreicht werden. Grundsätzlich werden aktive, bauliche und passive Schall-
schutzmaßnahmen unterschieden.  
 
Aktive Schallschutzmaßnahmen wie z.B. ein Lärmschutzwall, eine Lärmschutzwand oder 
eine Kombination von beiden, schirmen Lärm möglichst quellnah ab und sind anderen 
Schallschutzmaßnahmen vorzuziehen. Falls aktive Schallschutzmaßnahmen nicht möglich 
oder nicht ausreichend sind, sind bauliche Schallschutzmaßnahmen vorzusehen.  
 
Gemäß der „Statistik des Lärmschutzes an Bundesfernstraßen 2016“ liegen die Durch-
schnittskosten je m² wirksamer Abschirmfläche bei Lärmschutzwänden bei € 394,00/m²; 
bei einem Lärmschutzwall von 4 m Höhe bei € 91,00/m², bei 6 m Höhe bei € 130,00/m². 
 
Unter baulichen Schallschutzmaßnahmen ist z. B. eine Orientierung der Wohn- bzw. 
Schlaf- und Ruheräume zur Lärmabgewandten Seite zu verstehen (s. Punkt 3.16 in DIN 
4109-1:2018-01 „Schützenswerte Räume“ bzw. Anmerkung 1 in der DIN 4109/11.89). 
 
In den Fällen, in denen trotz Realisierung von aktiven und baulichen Schallschutzmaß-
nahmen eine Überschreitung der Orientierungswerte des Beiblatts 1 der DIN 18005-1 
verbleibt, sind passive Schallschutzmaßnahmen (z. B. Schallschutzfenster, verglaste Bal-
kone, Wintergärten) vorzusehen. 
 
Passive Schallschutzmaßnahmen sind meist nur in Verbindung mit mechanischen Zuluft-
einrichtungen wirksam, da nach dem Beiblatt 1 der DIN 18005-1 /2/ bei Beurteilungspe-
geln über 45 dB(A) selbst bei nur teilweise geöffnetem Fenster ein ungestörter Schlaf 
häufig nicht mehr möglich ist. Nach der VDI 2719 /21/ sind für „Räume, in denen auf-
grund ihrer Nutzung (z.B. Schlafräume) eine Stoßlüftung nicht möglich ist“ zusätzliche 
Lüftungseinrichtungen bei einem Außengeräuschpegel Lm > 50 dB(A) erforderlich.  
 
Um auch eine ausreichende Belüftung von Räumen sicherzustellen ist es beispielsweise 
sinnvoll, an lärmbelasteten Fassaden Wintergärten bzw. verglaste Balkone als passiven 
Schallschutz vorzusehen. Eine Nutzung solcher „Schallschleusen“ als Aufenthaltsräume 
im Sinne der BayBO darf jedoch nicht möglich sein. 
 
Bei der Auswahl von Fenstern/Fenstertüren ist nicht die Schallschutzklasse der Fenster 
ausschlaggebend, sondern das bewertete Bauschalldämmmaß R’w des jeweiligen, am Bau 
funktionsfähig eingebauten Fensters unter Berücksichtigung von Vorhaltemaßen für den 
Prüfstand. Die Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr sind zu beachten. Hiermit kann be-
reits in der Planung ganz gezielt auf die jeweilige Lärmsituation eingegangen werden. 
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4.6. Anforderungen an den Schallschutz nach DIN 4109:2018-01 

Die in Bayern seit 01.04.2021 bautechnisch eingeführte DIN 4109-1:2018-01 „Schall-

schutz im Hochbau“ /17/ gilt u.a. zum Schutz von schutzbedürftigen Räumen gegen Au-

ßenlärm wie Verkehrslärm und Lärm aus Gewerbe- und Industriebetrieben, die in der 

Regel baulich nicht mit den Aufenthaltsräumen verbunden sind. Schutzbedürftige Räume 

sind:  

• Wohnräume, einschließlich Wohndielen und Wohnküchen; 

• Schlafräume, einschließlich Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten; 

• Bettenräume in Krankenhäusern und Sanatorien; 

• Unterrichtsräume in Schulen, Hochschulen und ähnlichen Einrichtungen; 

• Büroräume; 

• Praxisräume, Sitzungsräume und ähnliche Arbeitsräume. 

 

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau‐Schalldämm‐Maße R′w,ges der Au-
ßenbauteile von schutzbedürftigen Räumen ergibt sich unter Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Raumarten nach folgender Gleichung:  
 
R′w,ges = La – KRaumart  
 
Dabei ist  

KRaumart = 25 dB  für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien;  

KRaumart = 30 dB  für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in  

 Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches;  

KRaumart = 35 dB  für Büroräume und Ähnliches;  

La  der Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2:2018-01 nach Kapitel 4.4.5.  

 

Mindestens einzuhalten sind:  

R′w,ges = 35 dB  für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien;  

R′w,ges = 30 dB  für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in  

 Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches. 

 

Für gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maße von R′w,ges > 50 dB sind die Anforderun-

gen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 

 
Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau‐Schalldämm‐Maße R′w,ges sind in Abhängig-
keit vom Verhältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche eines Raumes 
Ss zur Grundfläche des Raumes SG nach DIN 4109-2:2018-01, Gleichung (32) mit dem 
Korrekturwert KAL nach Gleichung (33) zu korrigieren.  
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Der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-1:2018-01, nach Kapitel 4.4.5 ergibt 
sich für den Tag aus dem zugehörigen Beurteilungspegel (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) sowie 
für die Nacht aus dem zugehörigen Beurteilungspegel (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) plus Zu-
schlag zur Berücksichtigung der erhöhten nächtlichen Störwirkung (größeres Schutzbe-
dürfnis in der Nacht); dies gilt für Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden 
können. Entscheidend ist die Lärmbelastung derjenigen Tageszeit, die die höhere Anfor-
derung ergibt. Maßgebliche Lärmquellen sind Straßen-, Schienen-, Luft-, Wasserverkehr 
und Industrie/Gewerbe. 
 
Für die Bestimmung des „maßgeblichen Außenlärmpegels“ bei Verkehrslärm (Straßen und 

Schiene) sind dem jeweiligen Beurteilungspegel 3 dB(A) hinzuzurechnen. Beträgt die Dif-

ferenz der Beurteilungspegel zwischen Tag und Nacht weniger als 10 dB(A), so ergibt 

sich der maßgebliche Außenlärmpegel aus einem 3 dB(A) erhöhten Nacht-Beurteilungs-

pegel zum Schutz des Nachtschlafes sowie einem Zuschlag von 10 dB(A). 

 

Nach Kapitel 4.4.5.3 der DIN 4109-2:2018-01 gilt für den Schienenverkehr Folgendes: 

• Aufgrund der Frequenzzusammensetzung von Schienenverkehrsgeräuschen in Ver-
bindung mit dem Frequenzspektrum der Schalldämm-Maße von Außenbauteilen ist 
der Beurteilungspegel pauschal um 5 dB zu mindern.  

 

Für die Bestimmung des „maßgeblichen Außenlärmpegels“ bei Gewerbe- und Industrie-

anlagen ist gemäß Kapitel 4.4.5.6 der DIN 4109-2:2018-02 dem nach TA Lärm, für die 

jeweilige Gebietskategorie, angegebenen Tag-Immissionsrichtwert 3 dB(A) hinzuzurech-

nen. Besteht im Einzelfall eine Überschreitung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm, 

dann sollte der tatsächliche Beurteilungspegel bestimmt und zur Ermittlung des maßgeb-

lichen Außenlärmpegels 3 dB(A) addiert werden. Beträgt die Differenz der Beurteilungs-

pegel zwischen Tag und Nacht weniger als 10 dB(A), so ergibt sich der maßgebliche Au-

ßenlärmpegel aus einem 3 dB(A) erhöhten Nacht-Beurteilungspegel zum Schutz des 

Nachtschlafes sowie einem Zuschlag von 10 dB(A). 

 

Rührt die Geräuschbelastung von mehreren (gleich- oder verschiedenartigen) Quellen 
her, so berechnet sich der resultierende Außenlärmpegel La,res, jeweils getrennt für Tag 
und Nacht, aus den einzelnen maßgeblichen Außenlärmpegeln La,i nach folgender Glei-
chung 

 
Im Sinne einer Vereinfachung werden dabei unterschiedliche Definitionen der einzelnen 
maßgeblichen Außenlärmpegel in Kauf genommen.  
 
Die Addition von 3 dB(A) darf nur einmal erfolgen, d. h. auf den Summenpegel. 
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4.7. Genehmigungsrechtliche Festsetzungen 

Im Genehmigungsbescheid /27/, Zeichen 41/BV180199 vom 08.08.2018 wurde keine 

Festsetzungen zum Schallimmissionsschutz festgelegt. 
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5. Beurteilung 

5.1. Allgemeines 

Die Lärmarten „Verkehr“ und „Gewerbe“ sind gemäß der geltenden Rechtslage getrennt 
voneinander zu untersuchen und zu beurteilen. 
 
Der Verkehrslärm wird nach den Rechenregeln der Richtlinie Schall 03 /4/ (Schiene) und 
RLS-90 /8/ (Straße) bestimmt und anhand der DIN 18005 /2/ bzw. 16. BImSchV /4/ be-
urteilt. Als Indiz für das Vorliegen schädlicher Umwelteinwirkungen aus Verkehrslärm die-
nen die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV). Für 
der Verkehrslärm sind die im Kapitel 5.3 und 5.4 aufgeführten Ausgangsdaten entspre-
chend anzusetzen.  
 
Für den Gewerbelärm sind für die Immissionsorte grundsätzlich die Immissionsrichtwerte 

(IRW) nach TA Lärm unter Berücksichtigung einer möglichen Summenwirkung mit um-

liegenden Gewerbeflächen oder Gewerbebetrieben heranzuziehen. Für den Gewerbelärm 

sind die im Kapitel 5.5 aufgeführten Ausgangsdaten entsprechend anzusetzen.  

 

5.1.1. Berechnungssoftware 

Unter Verwendung des EDV-Programms SoundPLAN 8.2 /13/, wird ein digitales Gelände-
modell für die Schallausbreitungsberechnungen zum Verkehrslärm und Gewerbelärm er-
zeugt (s. Kapitel 2.1). Neben den Geräuschquellen und Immissionsorten werden die un-
tersuchten und die umliegenden Gewerbebauten bzw. Gebäude, an denen die Schall-
strahlen gebeugt und reflektiert werden, digital nachgebildet. Die umliegenden Gebäude 
sowie die Planungsgebäude wurden in das Modell eingerechnet und entsprechend be-
rücksichtigt. 
 

5.2. Grundsätzliche Aussagen über die Mess- und Prognoseunsicherheit 

Unsere Konformitätsaussagen im Immissionsrichtwertbereich werden ohne Berücksichti-
gung der Mess- bzw. Prognoseunsicherheit getroffen. 
 
Messunsicherheit 
Die Messunsicherheit ist von der Güte der verwendeten Prüfmittel und insbesondere von 
der Durchführung vor Ort abhängig. Zur Minimierung von Fehlerquellen werden: 

 ausschließlich Schallpegelmesser der Genauigkeitsklasse 1 nach DIN EN 60651, 
DIN EN 60804 und DIN 45657 mit einer Toleranz von ± 0,7 dB verwendet. Dies 
garantieren auch die entsprechenden Eichscheine. 
Bei (Abnahme-) Messungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz werden 
grundsätzlich nur geeichte Schallpegelmesser eingesetzt. 
Mit Verweis auf DIN 45645-1, Ziffer 8 kann im Normalfall bei einem 
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Vertrauensniveau von 0,8 mit einer Messunsicherheit bei Klasse 1 Geräten von 
± 1 dB gerechnet werden. 
Die Pegelkonstanz der verwendeten Kalibratoren der Klasse 1 nach DIN EN 60942 
kann mit ± 0,1 dB angegeben werden. 

 bei der Durchführung der Messungen vor Ort die geltenden vorgegebenen Stan-
dards (DIN-Normen, VDI etc.) eingehalten und insbesondere deren (Qualitäts-) 
Anforderungen eingehalten. 

Die Gesamtmessunsicherheit liegt somit bei höchstens ± 1 dB. 
Sofern geltende Standards wie z.B. die DIN EN ISO 3744 konkrete Verfahren zur Messun-
sicherheit vorgeben, werden diese angewandt. 
 
Um den bestimmungsgemäßen Betrieb genauer zu verifizieren, werden im Vorfeld von 
schalltechnischen Messungen Genehmigungsbescheid(e) gesichtet und die Messplanung 
mit Betreiber und Genehmigungsbehörde abgestimmt. Damit, und in Verbindung mit der 
entsprechenden langjährigen Erfahrung der Messstellenleitung, können fundiertes Vor-
wissen und eine gute Übersicht über den Anlagenbetrieb gewonnen werden. Ebenso wer-
den vor Messbeginn Informationen über die wesentlichen Bedingungen der Messsituation 
durch eine Betriebsbegehung mit den Firmenverantwortlichen eingeholt.  
Um Ungereimtheiten oder dem Vorwurf der Parteilichkeit zu begegnen, werden im Ein-
zelfall auch ohne Kenntnis bzw. Information des Betreibers am Messtag stichprobenartig 
zusätzliche Messungen vorgenommen oder der Anlagenbetrieb über die eigentliche Mess-
aufgabe hinaus beobachtet. 
 
Prognoseunsicherheit 
Die Genauigkeit ist abhängig von u. a. den zugrunde gelegten Eingangsdaten (Schallleis-
tungspegel, Vermessungsamtdaten etc.). Zur Minimierung von Fehlerquellen werden: 

 digitale Flurkarten (DFK) sowie ein digitales Geländemodell (DGM) über die (Bay-
erische) Vermessungsverwaltung bezogen zumindest aber vom Planer in digitaler 
Form (dxf-Format) angefordert. 

 softwarebasierte Prognosemodelle erstellt. Hierzu wird auf den SoundPLAN-Mana-
ger der Braunstein + Berndt GmbH, 71522 Backnang zurückgegriffen. Eine Kon-
formitätserklärung des Softwareentwicklers nach DIN 45687:2006-05 - Software-
Erzeugnisse zur Berechnung der Geräuschimmissionen im Freien - Qualitätsanfor-
derungen und Prüfbestimmungen - liegt vor. 

 für die schalltechnischen Eingangsdaten Schallleistungspegel aus Literatur und 
Fachstudien und/oder Herstellerangaben und/oder eigenen Messungen herange-
zogen. Diese Daten sind hinreichend empirisch und/oder durch eine Vielzahl von 
Einzelereignissen verifiziert und/oder von renommierten Institutionen verfasst. 

 
Für die Schallausbreitungsrechnung verweist die TA Lärm auf die Regelungen der DIN 
ISO 9613-2, die einem Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 entspricht. In Tabelle 5 gibt 
die DIN ISO 9613-2 eine geschätzte Genauigkeit von höchstens ± 3 dB an, was bei einem 
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Vertrauensintervall von 95 % einer Standardabweichung von 1,5 dB entspricht. 
Die Beurteilungspegel werden für den jeweils ungünstigsten Betriebszustand – Maximal-
auslastung, Voll- und Parallelbetrieb, maximale Einwirkzeit (24h) usw. – ermittelt. Eine 
gegebenenfalls Prognoseunsicherheit nach oben hin ist dadurch hinreichend kompensiert, 
so dass die Ergebnisse auf der sicheren Seite liegen. 
 

5.3. Verkehrslärm - Schiene 

Östlich des Plangebiets verläuft die S-Bahnstrecke Dachau – Altomünster. Diese befahren 
nach Auskunft der DB Netz gemäß nachfolgenden Mengengerüst im Jahr 2030 
(Tag / Nacht) 48 / 9 Züge des S-Bahn-Verkehrs.  
 
Tabelle 4: Mengengerüst für schalltechnische Berechnungen nach /14/ 

 

Zu- und Abschläge zum Schienenemissionspegel erfolgen im Programm /13/ selbst. Aus 
diesen Daten ergeben sich die in Anlage 1.3 dargestellten Emissionspegel. Mit der 
Schall 03:2012 wurde die Berechnungsmethodik (Frequenzabhängige Rollgeräusche, Ae-
rodynamische - und Aggregat-Geräusche in 0 m/4 m/5 m; Entfall des Schienenbonus‘, 
Einführung Verbundstoff-Klotzbremsen u.ä.) geändert. 
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5.4. Verkehrslärm – Straße  

Die Hauptverkehrsbelastung entsteht durch die Staatsstraße St 2050 (Münchner Straße), 
welche östlich des Plangebietes in Nord-
Süd-Richtung verläuft. Laut Verkehrs-
mengenatlas (VMA) 2015, Zählstelle 
76349401 /15/ besteht ein Verkehrsauf-
kommen auf dem beurteilungsrelevanten 
Abschnitt von 8.522 Kfz/24h. 
 
 
 

Um die Straßenverkehrslärmemissionen gemäß den Vorgaben der RLS-90 /8/ berechnen 
zu können, wurden folgende Verkehrszahlen aus /15/ zugrunde gelegt. 
 

Tabelle 5: Verkehrsbelastung gemäß Verkehrsmengenatlas 2015 - DTV 2015 

Zählstelle Straße mt pt mn pn von bis 

76349401 St 2050 479 2,8% 107 2,5% 
KRV  

in Markt Indersdorf 

Einm. St2047 bei 
Pullhausen 

mt:  maßgebende mittlere stündliche Kfz-Verkehrsstärke in Kfz/h für den Tag (6-22 Uhr) 
mn:  maßgebende mittlere stündliche Kfz-Verkehrsstärke in Kfz/h für die Nacht (22-6 Uhr) 
pt:  maßgebender Lkw-Anteil am stündlichen Kfz-Verkehr mt 
pn:  maßgebender Lkw-Anteil am stündlichen Kfz-Verkehr mn 

 
Für die Berechnungen Prognose 2030 wurde ein Prognosefaktor von 1,2 berücksichtigt. 
Die Geschwindigkeiten im berücksichtigten Straßenverlauf sind für die Berechnung teil-
weise „außerorts“ mit 100/80 h für Pkw/Lkw, teilweise beschränkt auf 70 km/h und teil-
weise mit „innerorts“ und somit 50 km/h für Pkw/Lkw anzusetzen. 
 
Zuschläge für Steigungen ermittelt die Berechnungssoftware anhand des hinterlegten di-
gitalen Geländemodells automatisch. Die Eingabedaten zur Berechnung für die Straße 
sind in der Anlage 2.3 aufgeführt.   
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5.5. Gewerbelärm  

Die bestehende Halle wurde 1963 als landwirtschaftliche Halle genehmigt. Mit der letzten 
Nutzungsänderung aus 2018 wurden Teile des Untergeschosses in eine Käserei umge-
nutzt. Aktuell ist geplant die Käserei im Untergeschoss zu erweitern und dafür einen wei-
teren Teil der Halle entsprechend umzunutzen. Ein weiterer Teilbereich im Untergeschoss 
wird aktuell nach Aussage von Herrn Kiening /26/ durch die Firma Fiederer als Lagerhalle 
genutzt. Im Obergeschoss – Anfahrt zur Südseite – ist nach Aussage /26/ derzeit keine 
Nutzung gegeben, so dass hierfür keine schalltechnischen Ansätze getroffen werden kön-
nen (s. hierzu noch Kapitel 5.5.3).  
 

Grafik 5: Auszug zur Nutzungsänderung 2018 – Einbau Käserei /31/ 

 

Grafik 6: Auszug zur Nutzungsänderung 2021 – Einbau Käserei /32/ 

Einbau Käserei 2018 

Erweiterungsplanung 
Käserei 2021 

Abstellhalle 
Fahrzeuge/Hänger 

Käserei  

Nutzung Fa. Fiederer  
Lagerhalle  
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5.5.1. Nutzungsbereich der Käserei im Untergeschoss 

Die Geräusche die durch den Betrieb im Inneren des Gebäudes stattfinden und somit 
über die Gebäudeaußenbauteile auf die umliegenden Immissionsorte emittiert werden, 
können aufgrund der massiven Bauweise und der UG-Lage im Hang absolut vernachläs-
sigt werden. Der Betrieb der Käserei findet nach /26/ an Werktagen und dabei in der 
Regel zwischen 08.00 Uhr und 18.00 Uhr statt.  
 
Im Zusammenhang mit der Käserei werden für den Bereich in dem der eigene Fahrzeug-
anhänger abgestellt wird, in Absprache mit /26/, maximal 2 Fahrzeugbewegungen sowie 
die zugehörigen Rangiervorgänge berücksichtigt. Für den weiteren Bereich der Käserei, 
in dem die Lagerung und Verpackung stattfindet wird, ist nach /26/ eine Käseanlieferung 
zum Reiferaum und eine Auslieferung anzusetzen. Im Rahmen einer Maximalbetrachtung 
wird für die Fahrten dafür ein Lkw-Fahrzeug berücksichtigt. Die Verladetätigkeiten, die 
hier nach /26/ mit der Hand erfolgen, können eigentlich vernachlässigt werden, wobei 
wir diese mit dem noch beschrieben schalltechnischen Ansatz „Rangiervorgang“ berück-
sichtigen. 
 
Für Lkw-Fahrzeuge ist nach dem Bericht des Hessischen Landesamtes für Umwelt und 
Geologie /30/ aus dem Jahr 2005 für einen Lastkraftwagen ≥ 105 kW (Lkw ≥ 7,5 t) ein 
längenbezogener Schallleistungspegel LWAꞋ,1h von 63 dB(A) pro Meter und Stunde anzu-
setzen. Die Emissionshöhe wird mit 0,5 Meter über Gelände berücksichtigt. Für den Ran-
giervorgang wird der Ansatz aus der Bibliothek nach /13/, „Lkw - stehend - hohe Dreh-
zahl“ angenommen. Der Schallleistungspegel auf der entsprechenden Flächenschallquelle 
liegt demnach bei 95,8 dB(A). Die Emissionshöhe beträgt ebenfalls mit 0,5 Meter über 
Gelände. 
 

Zur Berechnung werden somit folgende Ausgangsdaten angenommen: 

• 2 Fahrten zum Bereich „Abstellen Anhänger“ zwischen 08.00 Uhr und 18.00 Uhr 
 

• 2 Rangiervorgänge im Bereich „Abstellen Anhänger“ zwischen 08.00 Uhr und 
18.00 Uhr. Um weitere Nebengeräusche zu berücksichtigen, wurde die Einwirkzeit für 
einen Rangiervorgang dabei mit je 15 Minuten sehr hoch gewählt. 

 

• 2 Fahrten zum Bereich „Reiferaum/Lager/Verpackung“ zwischen 08.00 Uhr und 
18.00 Uhr. Um weitere Nebengeräusche zu berücksichtigen, wird der schalltechnische 
Ansatz zum „Rangiervorgang“ mit je 15 Minuten berücksichtigt. 

Die Quellen sind in der entsprechenden grafischen Anlage dargestellt und in den maß-
geblichen Ergebnistabellen bezeichnet.  
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5.5.2. Nutzungsbereich Firma Fiederer im Untergeschoss 

Die Firma Fiederer führt Kurier-, Express- und Sondertransporte bis maximal 3 t Nutzlast 
sowie Fracht-, und Stückguttransporte durch. Hierfür werden Pkw-Sprinter eingesetzt, 
die nach Aussage /26/ in die Halle fahren und innerhalb dann beladen oder entladen 
werden. Die Nutzung ist dabei nach /26/ auf die Tageszeit beschränkt. Im Sinne einer 
Maximalbetrachtung werden wir eine von den maximal 4 An- und Abfahrten, die an einem 
Tag stattfinden innerhalb der Ruhezeit berücksichtigen. Die Verladungen innerhalb der 
Halle, die per Hand stattfinden, könne schalltechnische vernachlässigt werden. 
 
Im Sinne einer Maximalbetrachtung werden wir für die Fahrzeug den Ansatz über Lkw-
Fahrzeuge berücksichtigen. Für weitere mögliche Geräusche im Außenbereich werden wir 
ebenfalls den Ansatz aus der Bibliothek nach /13/, „Lkw - stehend - hohe Drehzahl“ an-
setzen.  
 

Zur Berechnung werden somit folgende Ausgangsdaten angenommen: 

• 4 Fahrten am Tag zum Lagerbereich, wobei eine Fahrt innerhalb der Ruhezeiten be-
rücksichtigt wird. 

 

• 4 Rangiervorgänge am Tag vor dem Tor zum Lagerbereich, wobei ein Vorgang inner-
halb der Ruhezeiten berücksichtigt wird. Um auch hier weitere Nebengeräusche zu 
berücksichtigen, wird der schalltechnische Ansatz zum „Rangiervorgang“ mit je 15 Mi-
nuten angenommen. 

Die Quellen sind in der entsprechenden grafischen Anlage dargestellt und in den maß-
geblichen Ergebnistabellen bezeichnet.  

 

5.5.3. Nutzungsbereich im Obergeschoss 

Nach /26/ ist für den Bereich im Obergeschoss aktuell noch keine Nutzung vorgesehen. 
Im Zuge einer dortigen Nutzung ist somit für das entsprechende Vorhaben eine schall-
technische Untersuchung vorzulegen. Im Rahmen der Untersuchung ist der Nachweis zu 
führen, dass sich durch die beabsichtigte Nutzung keinerlei Konfliktsituationen mit den 
Bestandsgebäuden sowie mit den derzeit beabsichtigten Wohngebäuden ergibt. 
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5.6. Spitzenpegelbetrachtung 

Gemäß Pkt. 6.1 der TA Lärm dürfen einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen die Immissions-
richtwerte am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 
dB(A) überschreiten. Innerhalb des EDV-Programms kann ein Spitzenpegel berechnet 
werden, der von einer oder mehreren Quellen am Immissionsort produziert wird. Wenn 
mehrere Gewerbequellen beteiligt sind, werden deren Teilpegel am Immissionsort als 
nicht koinzidierend angesehen, d.h. es wird der jeweils lauteste Pegel an jedem Immis-
sionsort einzeln ausgewertet. Die Spitzenpegelwerte LWA,max können in den Eingabemas-
ken der entsprechenden Quellen eingetragen werden.  
 
Tabelle 6: Berücksichtigte maximale Schallleistungspegel LWA,max 

Emittent LWA,max Kommentar 

Lkw-Bremsenentlüftung 110 dB(A) Maximalpegel aus /29/ 

Unter Berücksichtigung dieser Spitzenpegel ergeben sich für die Tageszeit keine Konflikt-
situationen an den Immissionsorten. Zur Nachtzeit ist kein Betrieb gegeben. 

Die Spitzenpegel sind in der Anlage 4.2 für die Tageszeit „LT,max“ tabellarisch an allen 
Immissionsorten und Stockwerken detailliert aufgeführt. 
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Anlage 1 Verkehrslärm „Schiene“ - Prognose 2035  
Anlage 1.1 Bewertung Schiene nach DIN 18005, Orientierungswerte  
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Anlage 1.2 Beurteilungspegel Schiene: nach DIN 18005, Orientierungswerte  
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Anlage 1.2 Beurteilungspegel Schiene: nach DIN 18005, Orientierungswerte 
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Anlage 1.3 Eingabedaten / Ausgangsdaten Schiene    
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Anlage 1.3  Eingabedaten / Ausgangsdaten Schiene 
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Anlage 1.4 Rechenlaufinformationen  
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Anlage 2 Verkehrslärm „Straße“  
Anlage 2.1 Bewertung Straße nach DIN 18005, Orientierungswerte  
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Anlage 2.2 Beurteilungspegel Straße: nach DIN 18005, Orientierungswerte  
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Anlage 2.2 Beurteilungspegel Straße: nach DIN 18005, Orientierungswerte 
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Anlage 2.3 Eingabedaten / Ausgangsdaten Straße 
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Anlage 2.3 Eingabedaten / Ausgangsdaten Straße 

Gemäß /15/ 
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Anlage 2.4 Rechenlaufinformationen  
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Anlage 3 Verkehrslärm „Schiene mit Straße“  
Anlage 3.1 Bewertung Straße nach DIN 18005, Orientierungswerte  
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Anlage 3.2 Beurteilungspegel Schiene und Straße: nach DIN 18005 
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Anlage 3.2 Beurteilungspegel Schiene und Straße: nach DIN 18005 
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Anlage 3.3 Rechenlaufinformationen  
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Anlage 4 Ergebnisse zur Berechnung nach TA Lärm (Anlagenlärm) 
 
 
Hinweis zu den Tabellen in der Grafik TA Lärm (Beispiel) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Detailausschnitt der Anlage 1.1  

 

  

Gebietsnutzung mit Immissionsrichtwert (-anteil) Tag, 
Nacht und Maximalpegel Tag, Nacht für TA Lärm 

Spalte 2: Beurteilungspegel TA Lärm Tag 
Spalte 3: Beurteilungspegel TA Lärm Nacht  

  (laut. Nachtstunde) 
Spalte 4: Spitzenpegel Tag 
Spalte 5: Spitzenpegel Nacht 
 
Grün - Einhaltung IRW/IRWA 
Rot   - Überschreitung IRW/IRWA 

Spalte 1: Nutzung und Stock-
werk 
1    Erdgeschoss         I 
2    1. Obergeschoss   II 
3    2. Obergeschoss   III  
(..) 
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Anlage 4.1 Grafik zur Berechnung der Situation  
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Anlage 4.2 Berechnungsergebnis „Gesamtbeurteilungspegel“  
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Anlage 4.2 Berechnungsergebnis „Gesamtbeurteilungspegel“ 
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Anlage 4.3 Berechnungsergebnis „mittlere Ausbreitung“ 
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Anlage 4.3 Berechnungsergebnis „mittlere Ausbreitung“ 
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Anlage 4.3 Berechnungsergebnis „mittlere Ausbreitung“ 
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Anlage 4.4 Gruppenpegel  
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Anlage 4.4 Gruppenpegel 
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Anlage 4.5 Rechenlaufinformation 

 


